
Ausfüllhilfe zum Ausbildungsvertragsformular

Den ausgefüllten Ausbildungsvertrag schicken Sie bitte komplett an 
die für

Ihren Bereich zuständige Kreishandwerkerschaft/Innung 
(auch wenn Sie nicht Innungsmitglied sind).

Diese prüft den Vertrag vor und leitet ihn zur Eintragung in die 
Lehrlingsrolle an die Handwerkskammer weiter.

Dem Vertrag sind gegebenenfalls folgende Unterlagen beizufügen:
 Nachweis der Ausbildungsberechtigung des Ausbilders 
 Anstellungsvertrag
 Bestellung zum Ausbilder (das Formular finden Sie unter 

www.hwk-swf.de)
Nachweis des Verkürzungsgrundes (bei Verkürzung der 
Ausbildung)
 Erstuntersuchungsbescheinigung (bei minderjährigen 
Auszubildenden)
 Bescheinigung über alleiniges Sorgerecht (wenn nur ein Elternteil 
unterschreibt)

Haben Sie noch Fragen zum Ausbildungsvertrag?
Die Mitarbeiterinnen unserer Lehrlingsrolle helfen Ihnen gerne 

weiter

Handwerkskammer Südwestfalen
Brückenplatz 1
59821 Arnsberg

Tel: 02931 877-152

Wird der Ausbilder erstmals 
benannt, Kopien entsprechender 
Zeugnisse und des 
Anstellungsvertrages und das 
Formular Bestellung zum 
Ausbilder beifügen!

Bei Minderjährigen 
Bescheinigung über die 
Erstuntersuchung nach §32 
JArbSchG beifügen

Staatsangehörigkeit des Lehrlings 
angeben 

Schulische/ sonstige Vorbildung 
angeben

Bitte Antrag auf Eintragung vom 
Betriebsinhaber unterschreiben!

http://www.hwk-swf.de/


Die Ausbildungszeit kann verkürzt werden durch: 
  Abitur, Fachabitur, abgeschlossene 
Berufsausbildung in einem anderen Beruf, älter als 21 
Jahre bei Ausbildungsbeginn, erfolgreich abgelegtes 
Berufsgrundschuljahr oder mind. 2jährige 
Berufsfachschule 12 Monate
 Fachoberschulreife             6 Monate
  Vorausbildungszeiten im selben Ausbildungsberuf 
in vollem Umfang 
Der Verkürzungsgrund ist entsprechend 
anzugeben und zu belegen!

Wird nicht am Ort der Betriebsanschrift ausgebildet, 
ist die Anschrift der Ausbildungsstätte (z.B. Filiale) 
gesondert anzugeben. Soll die Ausbildung in 
mehreren Filialen stattfinden, ist dies in einer 
Zusatzvereinbarung gesondert zu vereinbaren 
(Hinweis unter Punkt F erforderlich).

Angaben zum gesetzl. Vertreter 
sind nur bei minderjährigen 
Auszubildenden erforderlich.

I. JAHRESURLAUBSANSPRUCH:
Bei Tarifgebundenheit ergibt sich der 
Urlaubsanspruch aus dem Tarifvertrag.
Ansonsten gilt für
 Erwachsene: 24 Werktage (= 20 Arbeitstage). 
 Jugendliche (= unter 18):
Noch nicht 16 Jahre: 30 Werktage
Noch nicht 17 Jahre: 27 Werktage
Noch nicht 18 Jahre: 25 Werktage
Maßgeblich ist das Alter zu Beginn des 
Kalenderjahres 

II. TEILURLAUBSANSPRUCH:
Besteht das Ausbildungsverhältnis im Kalenderjahr 
weniger als 12 Monate, hat der Lehrling Anspruch 
auf Teilurlaub (= für jeden vollen 
Ausbildungsmonat 1/12 des Jahresurlaubs). 
Bruchteile von mindestens einem halben Tag sind 
aufzurunden. 

Ausnahme:
Bei AUSBILDUNGSBEGINN vor dem 02.07. oder 
AUSBILDUNGSENDE nach dem 30.06. hat der 
Lehrling stets mindestens den vollen 
Urlaubsanspruch. Dieser Mindestanspruch darf 
nicht unterschritten werden. Die Berechnung des 
Teilurlaubs ist in den Fällen entsprechend zu 
korrigieren, in denen der tarifliche Anspruch geringer 
als der gesetzliche Mindestanspruch ist.

Werktage = Urlaub bei 6-Tage Woche 
Arbeitstage = Urlaub bei 5-Tage-Woche

Bei Tarifgebundenheit ist mind. 
die tarifliche Ausbildungsvergütung 
zu zahlen. 

Sofern keine Tarifregelung 
vorliegt, orientieren Sie sich bitte 
an branchenverwandten 
Vergütungen oder vergleichbaren 
Tarifen!

Der Betrieb muss auf 
anzuwendende Tarifverträge, 
Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen hinweisen 
Ein allgemeiner Hinweis genügt.

Bei Minderjährigen müssen beide 
Eltern gemeinsam 
unterschreiben, sofern nicht einer 
von ihnen das alleinige Sorgerecht 
hat. Das alleinige Sorgerecht ist 
entsprechend nachzuweisen.

Die regelmäßige tägl./ wöchentl. 
Arbeitszeit richtet sich bei 
Tarifgebundenheit nach dem 
Tarifvertrag. Besteht keine 
Tarifgebundenheit, gilt für
  Jugendliche: max. 8h tägl., max. 
40h wöchentl.
  Erwachsene: max. 8h tägl., 
max. 48 h wöchentl. 
Betriebl. Regelarbeitszeit des 
Auszubildenden darf dabei nicht 
über die sonst betriebsübliche 
Regelarbeitszeit hinausgehen.
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